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Ourck à Kote kreu? im

ttircinkenpklLge-

Nr. Ort
:->l>l

6er 5eil-
nekmer

Votum à prükung Nursleitenà Ur?t

27 Wald-Zürich no lg. Jnli 1911 HH. Or. Kühn, Or. Keller und
Or. Zcller

28 Bnrgdorf 28 19. November „ Herr „ Eheriio

23 Tinneringen 17 2. Dezember » „ Hcgi, Word

UV Winkeln, St. Mallen 12 10. HH- „ Fels, Jnd, Schlatter,
Walder

21 Tarnen 41 9. November » Stvckmann

22 Bern-Liinggasse 20 9. Dezember „ „ Müller-Bürgi
22 Urnäsch 22, 17. Mösch

24 Uznach 71 10. HH. „ Ichvnenbergcr, Or.Psister
und Or. Mäder

25 Kehrsa» >8. Herr „ Halter, Belp
2ö Balstal 52 19. „ Zticrlin

27 Kirchlindach 21 12>.
» Käjer, Heiligen

Oci5 ^älmlein 6er Zcimciritsr.

Der Samanterverein Ehanx-dc-Fonds hat nicht die Absicht besteht, daS Gesetz zum

an die Schwestcrsektioncn ein Zirkutav ver- Schutze des Raten Kreuzes zu verletzen,

sandt, dein ein kleines Fähnchen mit einem sondern daß das erwähnte Vorgeben eher ans

Roten Kreuz als Muster beilag. In diesem Unkenntnis beruht. Trotzdem ist es unsere

Zirkular werden die Samaritervcrcine crmun- Pflicht, darauf hinzuweisen, daß jene Anbic-

tert, bei der Sektion Ehauz-de Fonds solche tungen unzweifelhaft eine grobe Umgehung

Fähnlein zu bestellen und es wird ihnen nahe- dcS genannten Gesetzes in sich tragen,

gelegt, daß sie dabei ein gutes Geschäft macheu àit Gesetz betreffend den Schutz des

könnten, indem es ihnen leicht fallen müßte, Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes
diese Abzeichen beim Publikum bei Aus- ^

vom 11. April >910, das mit 1. Januar >911

fingen, Abendunterhaltnngeu, Bällen, bei Ver- h, Kraft getreten ist, darf das Zeichen des

anstaltungen aller Art zum Preise von 2V Ets. Roten Kreuzes außer von der Armeesanität

das Stück loszubekommen- Diese Fähnlein - dem internationalen Komitee in unserm

bietet die Sektion Ehanp-de Fonds zum Preise Paterland nur vom schweizerischen Zentral

von Fr. 95 das Tausend, >00 Stück zu verein vom Roten Kreuz und den vom

Fr. Ill und 50 Stück zu Fr. 6 an. Bundesrat alsZstülfsorganc deSZentralvereins

Wir wollen nun ohne weiteres annehmen, anerkannnten Vereinen und Anstalten ver-

daß von seilen der Sektion Ehanr de-Fonds wendet werden und da muß einmal festgestellr
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löülkletrrer
Vertreter

cles Noten Nreures
Vertreter

à Zamariterbunclez ^

Herr Koch, Frl. Bürgisser u. Frl. Zangger Herr Or. Hani, Rüti, Zürich Herr K. Herzog, Sek. Lehrer
Dnrnten

Stadischw. Emma Bichler, Frau Frank, „ Gangnillet, Bern Or. Gangnillet, Bern
Herr Merz

Frau Linder, Sinneringen „ „ öiencki, Belp Geiser, Dstcrmnn-
dingen

Nlder-Zwick» „ Häne, Rchrsehach —

„ Slvckmnnn-Dnrrer, Frl. H. Durrer
und die Schwestern im Kant.-Spital

„ M. Siegenthaler „ „ E. Jord», Bern E. Jord», Bern
Schw. Kath. Knodel „ „ Wiesmann, Herisan Frl. N. Rohner, Herisan
Frau Grnb-Rodes, Zürich „ „ Fmfeld, Uznach —

„ Siegenlhaler, Bern „ „ E. Ford», Bern Herr Or. E. Jord», Bern

„ Or. Stierlin „ „ von Rnttc, öUeder-
bipp

Frl. Witschi, Herrcnschwandcn Herr Pfr. Matthps, Wahlen
lBern)

Aà MI subventionierte Kurie.

Kurie.)

werden, daß bis zur heutigen Stunde die

Samaritervereinc noch nicht zu den vom
Bundesrat anerkannten Hülfsorganisationen
des Roten Kreuzes gehören. Es ist ihnen
somit nicht gestattet, Erzeugnisse, die mit
einem Roten Kreuz bezeichnet sind, feilzuhalten.

lind wenn auch diese Anerkennung in ab-

sehbarer Zeit erfolgen dürfte — Schritte in
dieser Richtung find getan worden und werden
aller Wahrscheinlichkeit nach von Erfolg ge-
krönt sein — so wird es trotzdem dem weiteren

Publikum, d. h. Leuten, die mit dein Roten
Kreuz nicht direkt zu tun haben, verboten sein,

sich der erwähnten Erzeugnisse zu bedienen

und Samaritervcreine, welche solche Leute

veranlassen, die Rot-Krenz-Fähnlein zu ver-
wenden, würden strafbar sein.

Soweit die gesetzliche Seite, aber auch

ohnedies müssen wir die Zweckmäßigkeit dieser

Abzeichen stark in Zweifel ziehen und wir
werden darin schon jetzt durch Zuschriften

anderer Samaritervereine lebhaft unterstützt.

Wir sind der Ueberzeugung, daß diese Fähn-
chenauszeichnnng zu start an Meßbndenbetrieb
erinnert curd daß dadurch daS Samariterwcsen
und das Rote Kreuz in den Augen des

Volkes, bei dem es nun einmal gut ange

schrieben steht, an Würde einbüßen müßte.

Das zu verhüten, ist aber Pflicht jedes ernsten

Samariters. Es wurde auch von einem

Samaritervercin die Frage aufgeworfen, ob

ein Ersatz des bisherigen Samariterabzeichens
denn wirklich notwendig sei. Wir gehen mit
dem Fragesteller, der die Frage zugleich vcr-
ncint, vollkommen einig. Ein Bedürfnis nach

neuen, namentlich nach auffälligeren AuSzeich-

nungcn besteht wirklich nicht. Die vom Zen-
tralvorstand an Samariter - nicht an weiteres

Publikum abgegebenen Brochen und Nadeln
bilden eine vollständig genügende und mit
der Einfachheit eines fest dastehenden Sama
riterwescns durchaus im Einklang stehende

anderer Samaritervereine lebhaf

Wir sind der Ueberzeugung, daß

chenauszeichnnng zu start an Rief
erinnert curd daß dadurch daS Sa
und das Rote Kreuz in den
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schrieben steht, an Würde cinbi
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